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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
 

 

Zur Zahl 7624/J-NR/2016 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Dr. Wolfgang Zinggl, Freundinnen und Freunde 

haben an mich eine schriftliche Anfrage betreffend „Urhebervertragsrecht“ gerichtet. 

Ich beantworte diese Anfrage aufgrund der mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu 1 und 2: 

Das Arbeitsprogramm der Bundesregierung kündigt im Kapitel „Kunst und Kultur“ eine 

Bedarfsanalyse für urhebervertragsrechtliche Regelungen an.  

Mit dem „Urhebervertragsrecht“ sind zwingende Regeln zu Gunsten des Urhebers in 

Lizenzverträgen angesprochen, wobei die Forderungen in der Regel Anleihen am deutschen 

Urheberrecht nehmen. Im Kern geht es dabei zum einen um das Verbot von 

Pauschalabtretungen von Rechten, zum anderen aber auch um eine Kontrolle der 

Angemessenheit von Vertragsbedingungen, insbesondere der Entgelte.  

Zuletzt hat das deutsche Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz einen 

Entwurf für ein „Gesetz zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und 

ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung“ zur allgemeinen Begutachtung versandt. 

Dieser Entwurf zeigt auf, dass auch das deutsche Urhebervertragsrecht noch mit Problemen 

zu kämpfen hat.  

Auch die europäische Kommission erwägt in ihrer Mitteilung über den digitalen Binnenmarkt  

„Maßnahmen zur Sicherung einer gerechten Vergütung für Urheber“ und hat zuletzt für 

Sommer 2016 die Vorlage eines Legislativvorschlags, der sich auch mit dem 

Urhebervertragsrecht befassen könnte, angekündigt.  

Das Bundesministerium für Justiz bereitet derzeit die Umsetzung des Regierungsprogramms  
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vor. Dabei sind die näheren Entwicklungen auf europäischer Ebene zu berücksichtigen. 

 

Wien, 18. März 2016 

 

 

Dr. Wolfgang Brandstetter 

 
Datum/Zeit 2016-03-18T09:29:31+01:00           

Hinweis
Dieses Dokument wurde elektronisch signiert.
Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat
die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und
des Ausdrucks finden Sie unter:
http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur 
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